
Für alle Steuerpflichtigen 
 
 
• Die neue Steuer-Identifikationsnummer 
 
Seit August 2008 werden nunmehr die Steuer-
Identifikationsnummern (ID) den Steuerpflichtigen 
bekannt gegeben. Die Steuer-ID ist für die Einkom-
mensteuer vorgesehen. Jeder Steuerpflichtige erhält 
eine Nummer, die ihn sein Leben lang begleitet. Laut 
Gesetz sind das „natürliche Personen“; sie wird also 
ab Geburt verliehen, weil auch schon so früh eine 
Steuerschuld entstehen kann. Bis zum 31.12.2008 
sollen alle Bürger ihre Steuer-ID und die gespeicher-
ten Eckdaten erhalten. Die Daten werden spätestens 
20 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem der 
Steuerpflichtige verstorben ist, gelöscht.  
Für eine Übergangszeit bitten die Finanzbehörden, 
neben der ID auch die alte Steuernummer an-
zugeben. 
Für wirtschaftlich tätige natürliche und juristische 
Personen sowie Personenvereinigungen kommt im 
Anschluss an die Vergabe der Steuer-ID die steuerli-
che Wirtschafts-ID. Einzelunternehmer und Freibe-
rufler besitzen dann zwei Steuer-ID. Dafür soll dann 
die separate Umsatzsteuer-ID entfallen. 
 
Anmerkung:  Bitte prüfen Sie die auf der Mitteilung 
angegebenen Daten genau, denn Sie werden so, wie 
sie dort aufgeführt sind, von der Finanzverwaltung 
verwendet – ein Leben lang. Wenn Sie einen Fehler 
entdecken, wenden Sie sich bitte an die unter „Rück-
sendeadresse“ angeführte Behörde. Korrekturen 
werden dort veranlasst und dem Bundeszentralamt 
für Steuern elektronisch weitergeleitet.  
Die Einführung der Steuer-ID eröffnet der Finanz-
verwaltung weitere Kontrollmöglichkeiten. So müs-
sen seit dem 1.1.2005 ausgezahlte Renten durch die 
Rentenkasse an das Finanzamt gemeldet werden. 
Diese Meldung soll künftig über die bundeseinheitli-
che ID erfolgen. Bei einem Abgleich durch die Be-
hörde kann es vorkommen, dass Rentenempfänger 
zur Abgabe einer Steuererklärung aufgefordert wer-
den. 
 
 
• Sonderausgabenabzug von privaten 

Krankenversicherungsbeiträgen bzw.  
von Beiträgen zu berufsständischen  
Versorgungseinrichtungen 

 
Beiträge zur privaten Krankenversicherung: 
Nach den Regelungen im Einkommensteuergesetz 
(EStG) in der für das Jahr 1997 geltenden Fassung 
wird die Möglichkeit des Sonderausgabenabzugs von 
Beiträgen zur privaten Krankenversicherung be-
tragsmäßig beschränkt. Der Bundesfinanzhof hält 
diese Beschränkung für verfassungswidrig, weil die 
gesetzlichen Höchstbeträge dem Steuerpflichtigen 
nicht ermöglichten, in angemessenem Umfang Kran-

kenversicherungsschutz zu erlangen. Daher legte er 
die Frage dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG) 
vor.  
Der Vorlage liegt der Fall eines freiberuflich tätigen 
Rechtsanwalts und seiner nicht berufstätigen Ehefrau 
zugrunde, die Eltern von sechs Kindern sind. Sämtli-
che Familienmitglieder waren 1997 privat kranken- 
und pflegeversichert. Die Beiträge beliefen sich auf 
36.032,47 DM. In ihrer Einkommensteuererklärung 
1997 machten sie insgesamt Vorsorgeaufwendungen 
von ca. 66.000 DM geltend, darunter die genannten 
Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge. Der vom 
Finanzamt insgesamt zum Abzug zugelassene Betrag 
belief sich jedoch nur auf 19.830 DM. 
Das Bundesverfassungsgericht stellte fest, dass die 
Regelungen im EStG des Streitjahres sowie alle 
nachfolgenden Fassungen mit dem Grundgesetz un-
vereinbar sind, soweit der Sonderausgabenabzug die 
Beiträge zu einer privaten Kranken- und Pflegeversi-
cherung nicht ausreichend erfasst, die dem Umfang 
nach erforderlich sind, um dem Steuerpflichtigen 
und seiner Familie eine sozialhilfegleiche Kranken- 
und Pflegeversorgung zu gewährleisten. Der Gesetz-
geber ist verpflichtet, spätestens mit Wirkung zum 
1.1.2010 eine Neuregelung zu treffen. Bis zu diesem 
Zeitpunkt bleiben die betreffenden einkommensteu-
errechtlichen Vorschriften sowie die Nachfolgerege-
lungen weiter anwendbar. 
Beiträge zu berufsständischen Versorgungsein-
richtungen: In einem weiteren Verfahren vor dem 
BVerfG rügten Steuerpflichtige eine zu niedrige ein-
kommensteuerliche Berücksichtigung ihrer Beiträge 
insbesondere zu berufsständischen Versorgungsein-
richtungen in den bis zum 31.12.2004 geltenden Fas-
sungen. 
Das BVerfG hat die Verfassungsbeschwerden nicht 
zur Entscheidung angenommen, da ihnen vor dem 
Hintergrund seines Urteils zur Rentenbesteuerung 
vom 6.3.2002 und der Neuregelung der Besteuerung 
der Altersbezüge durch das Alterseinkünftegesetz die 
hinreichende Aussicht auf Erfolg fehlt. 
 
 
• Haushaltsnahe Dienstleistungen: strenge 

Anforderungen an den Nachweis der Be-
zahlung der Handwerkerrechnung  

 
Voraussetzung für die steuerliche Anerkennung von 
Aufwendungen für haushaltsnahe Dienstleistungen 
ist, dass der Steuerpflichtige die Aufwendungen 
durch Vorlage einer Rechnung und die Zahlung auf 
das Konto des Erbringers der Handwerkerleistung 
durch Beleg des Kreditinstituts nachweist. 
Für den Nachweis der Bezahlung von Handwerker-
leistungen, die als haushaltsnahe Dienstleistungen 
steuerlich berücksichtigt werden sollen, reicht es 
nach Auffassung des Niedersächsischen Finanzge-



richts  nicht aus, dass der Steuerpflichtige darlegt, 
dass die Handwerkerleistung bar bezahlt worden ist 
und außerdem durch einen Kontoauszug vom Ge-
schäftskonto des Handwerkers belegt wird, dass der 
Betrag zeitnah auf dessen Konto eingezahlt worden 
ist. Dadurch ist nicht sichergestellt, ob die auf das 
Geschäftskonto eingezahlten Beträge tatsächlich 
vom auftraggebenden Steuerpflichtigen stammen.  
Das FG geht davon aus, dass der Steuerpflichtige nur 
einen Bankbeleg für die Zahlung auf dessen Konto 
des Leistungserbringers wird vorlegen können, wenn 
er die Zahlung auf dessen Konto – z. B. durch Ü-
berweisung – vorgenommen hat.  
 
Anmerkung: Beim Bundesfinanzhof ist ein Verfah-
ren anhängig, das klären soll, ob der Ausschluss der 
Barzahlung bei der Gewährung der Steuerermäßi-
gung für die Inanspruchnahme von Handwerkerleis-
tungen verfassungswidrig ist.  
 
 
• Fahrtenbuch  
 
Damit ein Fahrtenbuch von der Finanzverwaltung 
auch steuerlich Anerkennung findet, müssen strenge 
Voraussetzungen erfüllt werden. Hierzu haben Fi-
nanzgerichte erneut Entscheidungen treffen müssen, 
die für die Praxis relevant und beachtenswert sind. 
 
Ordnungsgemäßes Fahrtenbuch: Aufzeichnungen 
in einem Fahrtenbuch müssen hinreichende Gewähr 
für ihre Vollständigkeit und Richtigkeit bieten und 
mit vertretbarem Aufwand auf ihre materielle Rich-
tigkeit hin überprüfbar sein.  
Das Fahrtenbuch muss zeitnah und in geschlossener 
Form geführt werden; es muss die zu erfassenden 
Fahrten einschließlich des an ihrem Ende erreichten 
Gesamtkilometerstandes vollständig und in ihrem 
fortlaufenden Zusammenhang wiedergeben. Lose 
Notizzettel können schon in begrifflicher Hinsicht 
kein Fahrtenbuch sein.  
Die aufgrund von Originalaufzeichnungen erstellte 
Reinschrift eines „Fahrtenbuches“ ist kein geschlos-
senes Verzeichnis, wenn sie lediglich durch einen 
Heftstreifen zusammengehalten wird.   
 
Ärzte: Bloße Ortsangaben im Fahrtenbuch reichen 
allenfalls dann aus, wenn sich der aufgesuchte Kun-
de oder Geschäftspartner aus der Ortsangabe zwei-
felsfrei ergibt, oder wenn sich dessen Name auf ein-
fache Weise unter Zuhilfenahme von Unterlagen er-
mitteln lässt, die ihrerseits nicht mehr ergänzungsbe-
dürftig sind.  
Die von einem Arzt dem einzelnen Patienten gegen-
über zu wahrende Verschwiegenheitspflicht zwingt 
nicht dazu, die Maßstäbe bei der Führung eines 
Fahrtenbuches herabzusetzen; es gelten demgemäß 
dieselben Grundsätze wie bei anderen Vielfahrern.   
 

Computerprogramm: Eine mit Hilfe eines Compu-
terprogramms erzeugte Datei genügt den Anforde-
rungen an ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch nur 
dann, wenn nachträgliche Veränderungen an den zu 
einem früheren Zeitpunkt eingegebenen Daten tech-
nisch ausgeschlossen sind oder in ihrer Reichweite in 
der Datei selbst dokumentiert und offengelegt wer-
den.  
 
Nutzungsverbot: Auch die formelle Vereinbarung 
eines Nutzungsverbotes und das Vorhandensein ei-
nes Zweitwagens schließen nicht aus, dass nach den 
Grundsätzen des Anscheinsbeweises eine Privatnut-
zung für erwiesen gehalten werden kann.  
 
 
• Gebrauchtwagenverkauf innerhalb eines 

Jahres nach Anschaffung steuerbar  
 
In einem vom Bundesfinanzhof (BFH) zu entschei-
denden Streitfall erwarb ein Steuerpflichtiger einen 
gebrauchten Pkw und verkaufte ihn binnen Jahres-
frist. Den Veräußerungsverlust macht er vergeblich 
in seiner Einkommensteuererklärung geltend.  
Vor dem Finanzgericht (FG) hatte er keinen Erfolg. 
Nach Auffassung des FG fallen unter den Begriff 
„anderes Wirtschaftsgut“ keine Gegenstände des täg-
lichen Gebrauchs, bei denen Wertsteigerungen von 
vornherein ausgeschlossen seien. 
Der BFH sah dies in seinem Urteil vom 22.4.2008 
anders und gab dem Steuerpflichtigen Recht. Das 
Gesetz erfasst alle Wirtschaftsgüter im Privatvermö-
gen. Der Gebrauchtwagen ist als körperlicher Ge-
genstand eine Sache und damit ein Wirtschaftsgut.  
Der BFH hielt sich nicht für berechtigt, Wirtschafts-
güter des täglichen Verbrauchs mangels objektiven 
Wertsteigerungspotenzials aus dem Anwendungsbe-
reich der Vorschrift herauszunehmen. Eine entspre-
chende Einschränkung aufgrund eines Gesetzesent-
wurfs der Bundesregierung im Zusammenhang mit 
der Einführung einer allgemeinen Wertzuwachsbe-
steuerung ist nicht Gesetz geworden.  
Der Steuerpflichtige hatte den aus der Veräußerung 
erwirtschafteten Verlust auch „erzielt“. Das Gesetz 
objektiviert durch die verhältnismäßig kurzen Ver-
äußerungsfristen in typisierender Weise die Einkünf-
teerzielungsabsicht. 
Anmerkung: Bei Ausarbeitung dieses Informations-
schreibens lag eine Reaktion der Finanzverwaltung 
noch nicht vor. Wegen der Brisanz dieses Urteils ist 
jedoch eventuell mit einem „Nichtanwendungser-
lass“ zu rechnen. 
 
 
• Steuerliche Abziehbarkeit von Aufwen-

dungen, die ein Dritter übernommen hat 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) bestätigte in seinem Ur-
teil vom 15.1.2008 seine Rechtsprechung, nach der 
Erhaltungsaufwendungen auch dann Werbungskos-



ten des Steuerpflichtigen bei den Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung sein können, wenn sie 
auf einem von einem Dritten – also z. B. einem Fa-
milienangehörigen – im Interesse des Steuerpflichti-
gen abgeschlossenen Werkvertrag beruhen und der 
Dritte die geschuldete Zahlung auch selbst leistet. 
Im entschiedenen Fall kümmerte sich die Mutter des 
Steuerpflichtigen um dessen vermietete Wohnung. 
Als die langjährige Mieterin ihres Sohnes starb, be-
auftragte sie zum Zwecke der Renovierung die 
Handwerker und zahlte auch die Rechnungen. Der 
Sohn machte die Erhaltungsaufwendungen als Wer-
bungskosten geltend. Das Finanzamt lehnte das ab; 
nicht aber der BFH. 
Bereits in seinem Urteil vom 15.11.2005 entschied 
er zu einer ähnlichen Sachlage positiv für den Steu-
erpflichtigen. Diese Entscheidung belegte die Fi-
nanzverwaltung mit einem sog. Nichtanwendungser-
lass. Nunmehr lenkt das Bundesfinanzministerium 
(BMF) ein und lässt die Rechtsgrundsätze des Ur-
teils allgemein anwenden. 
Einschränkend merkt das BMF jedoch an, dass bei 
Kreditverbindlichkeiten und anderen Dauerschuld-
verhältnissen (z. B. Miet- und Pachtverträge) eine 
Berücksichtigung der Zahlung unter dem Gesichts-
punkt der Abkürzung des Vertragswegs weiterhin 
nicht in Betracht kommt. Gleiches gilt für Aufwen-
dungen, die Sonderausgaben oder außergewöhnliche 
Belastungen darstellen. 
 
 
• Steuerklassenänderung kann zu  

höherem Elterngeld führen   
 
Seit dem 1.1.2007 erhalten erwerbstätige Eltern, die 
ihr Berufsleben unterbrechen zwölf Monate lang ein 
Elterngeld in Höhe von mindestens zwei Dritteln 
(67 %) des vorherigen Nettoeinkommens, höchstens 
aber 1.800 Euro. Eltern, die ihre Berufstätigkeit auf 
höchstens 30 Stunden wöchentlich verringern, erhal-
ten Elterngeld  nur in Höhe von 67 % der Differenz 
zwischen dem Nettoeinkommen (höchstens von 
2.700 Euro) vor der Geburt und dem Nettoeinkom-
men der ausgeübten Erwerbstätigkeit. 
Durch die Wahl der Lohnsteuerklasse können Ehe-
paare die Höhe des Nettoeinkommens und damit die 
Höhe des Elterngeldes beeinflussen. Maßgeblich ist 
hierbei das Durchschnittseinkommen der letzten 
zwölf Kalendermonate vor der Geburt des Kindes 
ohne Einmalzahlungen.  
Ein Wechsel der Steuerklasse wird nach Auffassung 
des Bundesministeriums für Familie für das Eltern-
geld nur dann anerkannt, wenn er nicht rechtsmiss-
bräuchlich erfolgt, also wenn er nicht ausschließlich 
die Funktion hat, den Anspruch auf Elterngeld zu er-
höhen. 
Das Sozialgericht Dortmund entschied jetzt in zwei 
Fällen zugunsten von Elterngeldbeziehern. In seinen 
Urteilen kam es zu folgendem Entschluss: Wenn die 
Eltern eines nach dem 1.1.2007 geborenen Kindes 

vor dessen Geburt die Lohnsteuerklassen geändert 
haben und die Elterngeld beanspruchende Mutter 
deswegen ein höheres Nettoeinkommen bezieht als 
vor dem Steuerklassenwechsel, ist die Elterngeldhö-
he auch nach diesem zeitweise höheren Nettoein-
kommen zu bestimmen. In beiden Fällen hatten die 
Klägerinnen jeweils vor der Geburt ihrer Kinder zu-
sammen mit ihren Ehemännern die vorher gewählte 
Lohnsteuerklassenkombination IV/IV in III/V zu ih-
ren Gunsten gewechselt. Dies hatte das zuständige 
Amt zum Anlass genommen, das zu beanspruchende 
Elterngeld nur nach dem bis zum Lohnsteuerklas-
senwechsel erzielten Nettoeinkommen zu berechnen, 
weil dieser nur in der Absicht erfolgt sei, höheres El-
terngeld zu erhalten.  
Das Sozialgericht Dortmund hat – ebenso wie zuvor 
das Sozialgericht Augsburg mit ähnlicher Begrün-
dung am 8.7.2008 – entschieden, dass diese Hand-
habung der gesetzlichen Regelung im Bundeseltern-
geld- und Elternzeitgesetz widerspricht. Der Gesetz-
geber habe trotz Kenntnis dieser Wahlmöglichkeit 
der Ehegatten keine Regelung zum Lohnsteuerklas-
senwechsel getroffen. Deshalb dürften die das El-
terngeld feststellenden Behörden nicht über die 
„Hintertür“ eine vom Gesetzgeber nicht gewollte, 
nachträgliche Einschränkung der Elterngeldhöhe 
vornehmen.  
 
Anmerkung:  Auch wenn beide Urteile gleichlautend 
und für Elterngeldbezieher positiv sind, gilt es zu 
bedenken, dass sie von der untersten Instanz getrof-
fen wurden. Es bleibt das Risiko, dass höhere Instan-
zen wie z. B. das Bundessozialgericht die Sachlage 
anders beurteilen könnten. 
 
 
• Kindergeld: Fallbeilwirkung/Praktikum 
 
Ein Kind wird beim Anspruch auf Kindergeld nur 
berücksichtigt, wenn es Einkünfte und Bezüge, die 
zur Bestreitung des Unterhalts oder der Berufsaus-
bildung bestimmt oder geeignet sind, von nicht mehr 
als 7.680 Euro im Kalenderjahr hat.  
Das Finanzgericht München (FG) hat mit zwei 
rechtskräftigen Urteilen zu der Problematik „Fall-
beilwirkung“ und „Praktikum“ Stellung bezogen. 
 
• Überschreiten des Einkünftegrenzbetrages – 
Fallbeilwirkung: Überschreiten die Einkünf-
te/Bezüge des Kindes den gesetzlichen Grenzbetrag, 
erfordert die verfassungskonforme Auslegung der 
Vorschrift nicht, dass Kindergeld in entsprechend 
reduzierter Höhe (gesetzliches Kindergeld abzüglich 
grenzbetragsüberschreitender Betrag) festgesetzt 
wird.  
Im entschiedenen Fall wurde der Grenzbetrag um 
63,08 Euro im Jahr überschritten. Das FG führt in 
dem Urteil aus, dass es nach der Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs verfassungsrechtlich nicht zu be-



anstanden ist, dass der Grenzbetrag als „Freigrenze“ 
und nicht als „Freibetrag“ ausgestaltet ist.  
 
Anmerkung: Das Niedersächsische Finanzgericht 
(FG) stellte im Gegensatz dazu in seiner Entschei-
dung vom 23.2.2006 fest, dass die Fallbeilwirkung, 
wonach die Überschreitung des Grenzbetrages bei 
den Einkünften und Bezügen des Kindes nur um ei-
nen Euro zur völligen Versagung des Kinderfreibe-
trages und des Kindergeldes führt, verfassungsrecht-
lich nicht zu rechtfertigen ist. Die Regelung missach-
tet nach Auffassung des FG die aus dem Grundge-
setz abgeleiteten verfassungsrechtlichen Gebote der 
Systemgerechtigkeit, der Widerspruchsfreiheit und 
der Verhältnismäßigkeit. Bei einer nur geringfügigen 
Überschreitung des Einkommensgrenzbetrages ist 
das Einkommensteuergesetz verfassungskonform 
durch eine Übergangsregelung zu ergänzen. Die Re-
vision beim Bundesfinanzhof, die wegen der grund-
sätzlichen Bedeutung der Sache zugelassen wurde, 
hatte jedoch keinen Erfolg. 
Positiv: Das Bundesverfassungsgericht hat mit Be-
schluss vom 11.1.2005 entschieden, dass die Einbe-
ziehung von Sozialversicherungsbeiträgen des Kin-
des in den Grenzbetrag gegen den allgemeinen 
Gleichheitsgrundsatz verstößt. Folglich sind die Ein-
künfte des Kindes um die Arbeitnehmeranteile der 
gesetzlichen Sozialversicherungsbeiträge (Kranken-, 
Renten- und Arbeitslosenversicherung) zu kürzen. 
 
• Praktikum als Voraussetzung für den Kinder-
geldanspruch: Ein Praktikum kann einen Kinder-
geldanspruch dann begründen, wenn es Teil der Be-
rufsausbildung ist. Dies setzt voraus, dass ein hinrei-
chender Bezug zum Berufsziel glaubhaft gemacht 
wird. Davon kann ausgegangen werden, wenn dem 
Praktikum ein detaillierter Ausbildungsplan zugrun-
de liegt, der darauf abzielt, unter fachkundiger Anlei-
tung für die Ausübung des angestrebten Berufs we-
sentliche Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln.  
Wenn ein Kind als ausbildungsplatzsuchend berück-
sichtigt werden soll, muss der Kindergeldberechtigte 
der Familienkasse die ernsthaften Bemühungen des 
Kindes um einen Ausbildungsplatz durch geeignete 
Unterlagen, insbesondere durch schriftliche Bewer-
bungen sowie deren Zwischennachrichten oder Ab-
lehnungen nachweisen. Der Nachweis kann – wenn 
die schriftlichen Unterlagen nicht mehr vorhanden 
sind – auch durch Zeugeneinvernahme, z. B. des 
Kindes, erbracht werden.  
 
 
• Abwicklung von Einkünften aus Kapital-

vermögen über das Konto des Kindes 
 
Mit Urteil vom 29.4.2008 hat das Finanzgericht (FG) 
Rheinland-Pfalz zu der nicht seltenen Frage Stellung 
genommen, wem erzielte Einkünfte steuerlich zuzu-
ordnen sind, wenn die Eltern umfangreiche Wertpa-

piergeschäfte über die Konten ihrer Kinder, hinsicht-
lich derer sie verfügungsberechtigt sind, tätigen.  
Nach den Feststellungen des Finanzamts verfügten 
die Eltern über die Konten der Kinder wie über eige-
ne Konten. Die erzielten Erträge wurden geschätzt 
und in steuerlicher Hinsicht den Eltern zugeordnet. 
Die Eltern begehrten, die Kapitaleinkünfte der voll-
jährigen Tochter zuzurechnen, da die Kontovoll-
macht der Eltern im betreffenden Jahr widerrufen 
worden sei. Es gebe keine tatsächliche Vermutung 
dafür, dass die Eltern die Kapitalerträge für Vermö-
gen, das sie ihren Kindern schenkten, für sich ver-
wenden würden. Gleichwohl rechnete das Finanzamt 
die auf rund 7.400 Euro geschätzten Erträge den El-
tern zu.  
Aus den Gesamtumständen des Streitfalls ergibt sich, 
dass die Einkünfte aus Kapitalvermögen der Tochter 
den Eltern zuzurechnen sind. Diese hätten die Ein-
künfte nämlich auf eigene Rechnung erzielt und das 
auf den Konten der Tochter befindliche Kapital zu 
keiner Zeit wie fremdes, sondern stets wie eigenes 
Vermögen verwaltet. Die Tochter habe über kein 
entsprechendes Eigenkapital verfügt, um überhaupt 
die im Streit befindlichen Kapitaleinkünfte erzielen 
zu können. Dass die Eltern der Tochter im Wege der 
Schenkung Gelder in entsprechender Höhe zuge-
wandt hätten, sei zwar behauptet, aber nicht nachge-
wiesen worden. 
 
 
• Einsprüche bezüglich der Einkünfte aus 

Kapitalvermögen und des Solidaritätszu-
schlags 

 
Die obersten Finanzbehörden der Länder haben mit 
Allgemeinverfügung vom 22.7.2008 festgelegt, dass 
alle an diesem Datum anhängigen Einsprüche gegen 
Festsetzungen der Einkommensteuer sowie gegen 
gesonderte und einheitliche Feststellungen von Be-
steuerungsgrundlagen zurückgewiesen werden, so-
weit mit den Einsprüchen geltend gemacht wird, die 
Besteuerung der Einkünfte aus Kapitalvermögen 
verstoße gegen das Grundgesetz. Das Gleiche gilt für 
Einsprüche gegen die Festsetzung des Solidaritäts-
zuschlags. 
Dieser Allgemeinverfügung können betroffene Steu-
erpflichtige nur auf dem Klageweg beim Finanzge-
richt entgegentreten. Die Frist für die Erhebung der 
Klage beträgt ein Jahr. 
 
Anmerkung: Vor dem Niedersächsischen Finanzge-
richt ist zwischenzeitlich erneut ein Verfahren gegen 
die Erhebung des Solidaritätszuschlags anhängig. 
Sollte dieses Verfahren positiv für die Steuerpflich-
tigen entschieden werden, wird sich mit der Frage si-
cherlich auch der Bundesfinanzhof bzw. das Bun-
desverfassungsgericht noch einmal befassen müssen.  
 
 



• Informationsaustausch zwischen Finanz-
amt und Staatsanwaltschaft  

 
Den Steuerpflichtigen wenig bekannt sind die man-
nigfachen Durchbrechungen des Steuergeheimnisses, 
die im Rahmen der Verfolgung von Steuerstraftaten 
oder anderen gravierenden Delikten unabdingbar o-
der in sonstigen Fällen vom Gesetzgeber ausdrück-
lich zugelassen sind. Dazu gehört die Verpflichtung 
der Finanzbehörden, den Strafverfolgungsbehörden 
Tatsachen mitzuteilen, die den Verdacht rechtswid-
riger Schmiergeldzahlungen begründen.  
In den 90er Jahren hat der Gesetzgeber den bis dahin 
möglichen Abzug solcher Zahlungen als Be-
triebsausgaben abgeschafft und die wechselseitige 
Informationspflicht der Finanzverwaltung und der 
Strafverfolgungsbehörden eingeführt. 
Diese Mitteilungspflicht war Gegenstand eines An-
trags auf einstweilige Anordnung, mit dem ein Un-
ternehmen dem Finanzamt (FA) untersagen lassen 
wollte, die Staatsanwaltschaft über Zahlungen zu in-
formieren, die es in der Vergangenheit in Höhe von 
10 % des Wertes der bestellten Waren an den Ein-
käufer eines maßgeblichen Kunden geleistet hatte. 
Das Unternehmen war der Meinung, dass die Mittei-
lung unterbleiben muss, weil die in der Betriebsprü-
fung gewonnenen Erkenntnisse mangels entspre-
chender Belehrung nicht strafrechtlich verwertet 
werden dürfen und außerdem inzwischen Strafver-
folgungsverjährung eingetreten ist.  
Der Bundesfinanzhof betont in seinem Beschluss 
vom 14.7.2008, dass der Wortlaut der einschlägigen 
Bestimmung das FA verpflichtet, Tatsachen, die den 
Verdacht einer Korruptionstat begründen, der 
Staatsanwaltschaft mitzuteilen.  
Selbst in einem offensichtlich strafverfolgungsver-
jährten Fall stellt die Offenbarung keinen unverhält-
nismäßigen Eingriff in die Rechte des Steuerpflichti-
gen dar, denn in einem solchen Fall hat dieser keine 
Ermittlungen der an Recht und Gesetz gebundenen 
Staatsanwaltschaft zu befürchten. 
 
 
• Neue Hinzuverdienstgrenzen für Rentner  
 
Rückwirkend zum 1.1.2008 wurde der zulässige 
Hinzuverdienst für Rentner von 350 Euro auf 400 
Euro erhöht und mit der Minijobgrenze gleichge-
stellt. Rentner, die die Regelaltersgrenze (zzt. das 65. 
Lebensjahr) noch nicht erreicht haben und regelmä-
ßig mehr als 400 Euro monatlich neben ihrer Alters-
rente hinzuverdienen, erhalten eine Teilrente. Eine 
Teilrente kann in Höhe von zwei Dritteln, der Hälfte 
oder einem Drittel der Vollrente gezahlt werden. 
Welche Teilrente gezahlt wird, hängt von der Höhe 
des Hinzuverdienstes ab. Wird auch die Hinzuver-
dienstgrenze für die Ein-Drittel-Teilrente überschrit-
ten, fällt der Rentenanspruch ganz weg. 
Teilrentenbezieher können zweimal im Jahr den 
doppelten Betrag verdienen, ohne ihre Rentenzah-

lung zu gefährden. Während Neurentnern die indivi-
duellen Hinzuverdienstgrenzen im Rentenbescheid 
mitgeteilt werden, sollten Personen, die schon länger 
Rente beziehen, ihre individuellen Hinzuverdienst-
grenzen bei ihrem Rentenversicherungsträger erfra-
gen. 
 
 
• Arbeitnehmer-Pauschbetrag bei Einkünf-

ten aus selbstständiger und nicht selbst-
ständiger Arbeit  

 
Erzielt ein Steuerpflichtiger (im Streitfall ein als an-
gestellter Assessor und als selbstständiger Rechts-
anwalt tätiger Jurist) sowohl Einnahmen aus selbst-
ständiger als auch aus nicht selbstständiger Arbeit, 
so sind die durch diese Tätigkeiten veranlassten 
Aufwendungen den jeweiligen Einkunftsarten, gege-
benenfalls nach einer im Schätzungswege vorzu-
nehmenden Aufteilung der Aufwendungen, als Wer-
bungskosten oder Betriebsausgaben zuzuordnen. 
Sind die Werbungskosten niedriger als der Arbeit-
nehmer-Pauschbetrag, so ist dieser in voller Höhe 
anzusetzen. Der Steuerpflichtige kann keine beliebi-
ge Bestimmung treffen und auf diese Weise neben 
dem Arbeitnehmer-Pauschbetrag sämtliche nachge-
wiesenen Aufwendungen als Betriebsausgaben gel-
tend machen. 
Der Steuerpflichtige, der Einnahmen aus nicht 
selbstständiger Arbeit erzielt, hat einen Rechtsan-
spruch auf den Ansatz des ungekürzten Arbeitneh-
mer-Pauschbetrages, selbst wenn feststeht, dass kei-
ne oder nur geringe Werbungskosten angefallen sind. 
Bei einem zwingenden gesetzlichen Pauschbetrag 
verbieten sich nach einer Entscheidung des Bundes-
finanzhofs vom 10.6.2008 Überlegungen, ob im Ein-
zelfall die Besteuerung vereinfacht wird oder nicht. 
 
 
• Aufwendungen für Auslandssprachkurs 

als Werbungskosten 
 
Bei einer nicht am Wohnort stattfindenden Fortbil-
dungsveranstaltung setzt der Abzug von Reisekosten 
als Werbungskosten voraus, dass die Reise aus-
schließlich oder nahezu ausschließlich der berufli-
chen Sphäre zuzuordnen ist. Das ist u. a. der Fall, 
wenn der Reise ein unmittelbarer beruflicher Anlass 
zugrunde liegt und die Verfolgung privater Reisein-
teressen nicht den Schwerpunkt der Reise bildet. 
Diese Voraussetzungen können im Einzelfall auch 
erfüllt sein, wenn ein Sprachlehrgang zum Erwerb 
oder zur Sicherung eines Arbeitsplatzes erforderlich 
ist.  
Grundsätzlich reicht es nach Auffassung des Bundes-
finanzhofs in seinem Urteil vom 10.4.2008 aus, 
wenn der Sprachkurs auf die besonderen beruflichen 
oder betrieblichen Interessen des Steuerpflichtigen 
zugeschnitten ist. Deshalb können auch die in einer 
Fremdsprache vermittelten fachspezifischen Infor-



mationen etwa in Form wirtschaftswissenschaftlicher 
Vorlesungen der Erweiterung der Sprachkompetenz 
förderlich und damit beruflich veranlasst sein.  
 
 
• Übernahme von Studiengebühren durch 

den Arbeitgeber für den Besuch einer Be-
rufsakademie  

 
Berufsakademien erheben seit dem Sommersemester 
2007 eine Studiengebühr. Schuldner der Studienge-
bühr ist der studierende Arbeitnehmer. 
Übernehmen Arbeitgeber im Rahmen des Ausbil-
dungsdienstverhältnisses die vom studierenden Ar-
beitnehmer geschuldeten Studiengebühren, ist auf-
grund des ganz überwiegenden betrieblichen Interes-
ses des Arbeitgebers kein Vorteil mit Arbeitslohn-
charakter anzunehmen, wenn sich der Arbeitgeber 
arbeitsvertraglich zur Übernahme der Studiengebüh-
ren verpflichtet. Das ganz überwiegende betriebliche 
Interesse muss dokumentiert sein durch eine Rück-
zahlungsverpflichtung des Studierenden, wenn er das 
ausbildende Unternehmen auf eigenen Wunsch in-
nerhalb von zwei Jahren nach Studienabschluss ver-
lässt. 
 
 
• Wegfall der Zweijahresfrist bei Antrags-

veranlagung 
 
Der Antrag auf Durchführung einer Einkommensteu-
erveranlagung war bisher bis zum Ablauf des auf den 
Veranlagungszeitraum folgenden zweiten Kalender-
jahrs durch Abgabe einer Einkommensteuererklä-
rung zu stellen. Aufgrund der Gesetzesänderung 
durch das Jahressteuergesetz (JStG) 2008 kann der 
Antrag auf Durchführung einer Einkommensteuer-
veranlagung innerhalb der Festsetzungsfrist gestellt 
werden.  
Hat das Finanzamt einen Antrag auf Einkommens-
teuerveranlagung bereits abgelehnt, weil der Antrag 
nach Ablauf der bisherigen Zweijahresfrist einge-
gangen ist und stellt der Steuerpflichtige nach Be-
standskraft des Ablehnungsbescheids einen erneuten 
Antrag, kann diesem nicht entsprochen werden.  
Die Neuregelung ist für Veranlagungszeiträume vor 
2005 nur anzuwenden, wenn über einen Antrag auf 
Veranlagung zur Einkommensteuer am Tag der Ver-
kündigung des JStG 2008 (28.12.2007) noch nicht 
bestandskräftig entschieden wurde. 
 
 
• Für das Verlegen des Hausanschlusses 

gilt der ermäßigte Umsatzsteuersatz  
 
Beim Bundesfinanzhof (BFH) ist ein Verfahren an-
hängig, das die Frage klären soll, ob das Legen von 
Wasserleitungen (Liefererleitungen) einschließlich 
der Hauswasseranschlüsse als umsatzsteuerpflichtige 
Leistung, bei der der Regulärsteuersatz (v. zzt. 19 %) 

oder, als unselbstständige Nebenleistung, bei der ein 
Steuersatz (von zzt. 7 %) zum Tragen kommt, anzu-
sehen ist. Der BFH hat diese Frage dem Europäi-
schen Gerichtshof (EuGH) zur Entscheidung vorge-
legt.  
Der EuGH stellt in seiner Entscheidung vom 
3.4.2008 zunächst fest, dass die Umsatzsteuer-
Richtlinie dahin auszulegen ist, dass unter den Beg-
riff „Lieferungen von Wasser“ auch das Legen eines 
Hausanschlusses fällt, das in der Verlegung einer 
Leitung besteht, die die Verbindung des Wasserver-
teilungsnetzes mit der Wasseranlage eines Grund-
stücks ermöglicht 
Zudem können die Mitgliedstaaten konkrete und 
spezifische Aspekte der „Lieferungen von Wasser“ – 
wie das Legen eines Hausanschlusses – mit einem 
ermäßigten Mehrwertsteuersatz belegen. Damit dürf-
te das Legen von Wasserleitungen dem ermäßigten 
Umsatzsteuersatz von 7 % unterliegen. 
Anmerkung: Falls Bescheide über das Legen des 
Hausanschlusses noch mit dem vollen Steuersatz er-
gangen sind bzw. ergehen, sollte Rechtsbehelf einge-
legt werden. 
 
 
• Keine nachträgliche Anrechnung von Ka-

pitalertragsteuer nach Ablauf der Zah-
lungsverjährungsfrist 

 
Zu Lasten eines Steuerpflichtigen von einem Kredit-
institut einbehaltene und an das Finanzamt (FA) ab-
geführte Kapitalertragsteuer ist auf die gegen den 
Steuerpflichtigen festgesetzte Einkommen- bzw. 
Körperschaftsteuer anzurechnen. Die Vorlage einer 
„Steuerbescheinigung“ über die Einbehaltung 
und Abführung der Kapitalertragsteuer ist je-
doch Voraussetzung für die Anrechnung.  
In einem vom Bundesfinanzhof (BFH) am 12.2.2008 
entschiedenen Fall ist gegen einen Steuerpflichtigen 
1993 Körperschaftsteuer festgesetzt worden. In einer 
sog. Anrechnungsverfügung hat das FA die von der 
Klägerin beantragte Anrechnung von Kapitaler-
tragsteuer in Höhe von rund 11.000 DM abgelehnt, 
weil die dafür erforderlichen Steuerbescheinigungen 
nicht vorlagen. Der Vorbehalt der Nachprüfung ist 
1999 aufgehoben worden und die Kapitalertragsteuer 
auch in der dem betreffenden Bescheid beigefügten 
Anrechnungsverfügung nicht berücksichtigt worden.  
Im Jahr 2001 hat die Klägerin dem FA Steuerbe-
scheinigungen für den vorgenannten Betrag vorge-
legt und erneut die Anrechnung der darin ausgewie-
senen Kapitalertragsteuer beantragt. Das FA hat dies 
wegen Zahlungsverjährung abgelehnt. Der BFH hat 
daraufhin entschieden: Ist abgeführte Kapitaler-
tragsteuer in einer Anrechnungsverfügung nicht an-
gerechnet worden, so kann diese nach Ablauf der 
Zahlungsverjährungsfrist nicht mehr nachgeholt 
werden. 
 
 



• Frage der Verfassungsmäßigkeit der 
Grundsteuer liegt erneut vor dem Bun-
desverfassungsgericht 

 
Erst mit Schreiben vom 2.5.2007 hat das Bundesfi-
nanzministerium festgelegt, dass alle Änderungsan-
träge in Zusammenhang mit der Grundsteuer abge-
lehnt werden sollen. Zur Begründung wurde darauf 
hingewiesen, dass das Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG) in mehreren Beschlüssen die Verfas-
sungsmäßigkeit des Grundsteuergesetzes bestätigt 
habe.  
Über die Annahme eines weiteren Verfahrens, das 
beim BVerfG unter dem Aktenzeichen 1 BvR 
1334/07 anhängig ist, bei dem es um die Verfas-
sungsbeschwerde gegen die Grundsteuer auf selbst 
genutztes Wohnungseigentum geht, ist zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt noch nicht entschieden worden. 
Die Oberfinanzdirektion Karlsruhe (OFD) weist aus 
gegebenem Anlass darauf hin, dass, sofern Anträge 
auf Aufhebung von Grundsteuermessbescheiden vor-
liegen, die sich auf die vorgenannte Verfassungsbe-
schwerde berufen, die Bearbeitung dieser Anträge 
bis zur Entscheidung über die Annahme zurückge-
stellt werden kann. Bei Anträgen auf Fortschreibung 
oder Aufhebung des Einheitswerts will die OFD ent-
sprechend verfahren. 
Anmerkung: Eigentümer selbst genutzter Immobi-
lien können Grundsteuerfestsetzungen durch die 
neue Verfassungsbeschwerde jetzt unter Hinweis auf 
dieses Verfahren wieder offenhalten. Da es in den 
einzelnen Bundesländern unterschiedliche Erhe-
bungsverfahren gibt, stehen hierfür auch verschiede-
ne Rechtsmittel zur Verfügung.  
 
 
• Grundsteuererlass bei strukturell  

bedingter Ertragsminderung  
 
Mit Urteil vom 24.10.2007 hat der Bundesfinanzhof 
bezüglich eines bebauten Grundstücks, dessen Ein-
heitswert im Ertragswertverfahren ermittelt worden 
ist, entschieden, dass der Grundsteuererlass unab-
hängig davon zu gewähren ist, ob die das erforderli-
che Ausmaß (mehr als 20 %) erreichende Ertrags-
minderung typisch oder atypisch, strukturell oder 
nicht strukturell bedingt, vorübergehend oder nicht 
vorübergehend ist. Die Ertragsminderung ist ledig-
lich an der tatsächlich vereinbarten oder an der übli-
chen Miete zu messen. 
Die tatsächlich vereinbarte Miete ist maßgebend bei 
zu Beginn des Erlasszeitraums (1.1. des jeweiligen 
Kalenderjahres) vermieteten Räumen, wenn etwa der 
Mieter im Verlauf dieses Zeitraums die Miete schul-
dig bleibt oder auszieht und ein Nachmieter nicht 
oder nicht sofort gefunden werden kann. Die übliche 
Miete ist u. a. maßgeblich bei Räumen, die zu Be-
ginn des Erlasszeitraums leer standen. Übliche Miete 
ist dabei die Miete, die für Räume gleicher oder ähn-

licher Art, Lage und Ausstattung regelmäßig gezahlt 
wird.  
Bleiben die tatsächlich erzielten Einnahmen in dem 
einjährigen Erlasszeitraum – bezogen auf das oder 
die Gebäude im Ganzen – hinter diesen Bezugsgrö-
ßen um mehr als 20 % zurück, besteht ein Anspruch 
auf Grundsteuererlass, wenn den Steuerpflichtigen 
kein Verschulden an der Ertragsminderung trifft. Um 
dies auszuschließen, muss er sich um eine Vermie-
tung der Räume zu einem marktgerechten Preis 
nachhaltig bemüht haben. 
 
 
• Grunderwerbsteuerrechtliche Behand-

lung von Fotovoltaik- und Solaranlagen 
 
Beim Kauf eines Grundstücks wird Grunder-
werbsteuer fällig. Zum Grundstück gehören sämtli-
che (Gebäude-)Bestandteile. Gebäudebestandteile 
sind u. a. Heizungsanlagen, fest eingebaute Bad- und 
Sanitäreinrichtungen, Versorgungsleitungen für 
Strom, Wasser und Heizung und auch die Dachein-
deckung. 
Ob und wann Fotovoltaik- und Solaranlagen auch 
unter die Grunderwerbsteuer fallen, hat das Bayeri-
sche Landesamt für Steuern in einem Schreiben zu-
sammengefasst. Danach gilt folgende Regelung: 
Solaranlagen: Solaranlagen dienen der Wärmege-
winnung durch Sonnenlicht. Diese Technik wird ü-
berwiegend zur Erwärmung von Wasser für den sani-
tären Bereich oder zur Raumheizung eingesetzt, 
meist zur Ergänzung der Wärmeversorgung. Hei-
zungsanlagen sind regelmäßig Gebäudebestandteile. 
Der auf die Solaranlage entfallende Kaufpreisanteil 
gehört somit zur Gegenleistung. 
Fotovoltaikanlagen zur Eigenversorgung: Foto-
voltaikanlagen erzeugen Strom durch Sonnenenergie 
und sind – soweit sie nur der Stromerzeugung für 
den Eigenbedarf dienen – Gebäudebestandteil. Der 
entsprechende Kaufpreisanteil gehört zur grunder-
werbsteuerrechtlichen Bemessungsgrundlage. 
Fotovoltaikanlagen im Rahmen eines Gewerbebe-
triebs: Zur Amortisation der hohen Anschaffungs-
kosten dieser Anlagen wird der erzeugte Strom von 
den Grundstücksbesitzern jedoch meistens an einen 
Energieversorger geliefert. Soweit Fotovoltaikanla-
gen im Rahmen eines Gewerbebetriebs genutzt wer-
den, handelt es sich um Betriebsvorrichtungen, die 
nicht zum Grundstück gehören. Auf sie entfallende 
Kaufpreisanteile gehören somit nicht zur Gegenleis-
tung. 
Dachziegel-Fotovoltaikanlagen können zwar auch 
im Rahmen eines Gewerbebetriebs genutzt werden. 
Sie dienen jedoch gleichzeitig auch als Ersatz für ei-
ne ansonsten erforderliche Dacheindeckung (z. B. 
anstelle von Ziegel- oder Schiefereindeckung) und 
sind deshalb in das Grundvermögen einzubeziehen. 
Der entsprechende Kaufpreisanteil gehört somit in 
jedem Fall zur Gegenleistung. 
 



 
• Grunderwerbsteuer-Umsatzsteuer-

Cocktail für Bauherren landet vor dem 
EuGH 

 
Das Niedersächsische Finanzgericht (FG) legte dem 
Europäischen Gerichtshof (EuGH) die Frage zur 
Entscheidung vor, ob die Erhebung der deutschen 
Grunderwerbsteuer auf „künftige“ Bauleistungen 
beim Erwerb eines noch unbebauten Grundstücks 
(sogenannter einheitlicher Leistungsgegenstand be-
stehend aus Bauleistungen sowie Erwerb des Grund 
und Bodens) gegen das europäische Umsatzsteuer-
Mehrfachbelastungsverbot verstößt. 
Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesfinanz-
hofs (BFH) ist das deutsche Grunderwerbsteuerge-
setz so anzuwenden, dass die Grunderwerbsteuer ü-
ber den Grunderwerb hinaus auf künftige Bauleis-
tungen ausgedehnt wird. Die künftigen Bauleistun-
gen werden nach Ansicht des BFH als nicht eigen-
ständiger Teil eines einheitlichen Leistungsgegens-
tandes, bestehend aus Grundstückserwerb zuzüglich 
künftiger Bauleistungen, bewertet. Dabei reicht es 
für die Annahme eines einheitlichen Leistungsge-
genstandes – und damit für die zusätzliche Grunder-
werbsteuerpflicht der Bauleistungen – bereits aus, 
dass der Grundstücksverkäufer und das Bauunter-
nehmen zusammenwirken. Das trifft u. a. schon dann 

zu, wenn das Bauunternehmen ein Angebot für die 
Bebauung macht, welches der Erwerber – vor oder 
nach Abschluss des Grundstückskaufvertrages – tat-
sächlich annimmt. 
Die Mehrfachbelastung entsteht erstens durch die an-
fallende Umsatzsteuer und zum zweiten wegen der 
gemeinschaftsrechtlich bedenklichen Anwendung 
des nationalen Grunderwerbsteuergesetzes auf die 
Bauleistungen  sowie aufgrund der zusätzlich anfal-
lenden „Steuer auf die Steuer“ (Grunderwerbsteuer 
auf die Umsatzsteuer), die der betroffene Verbrau-
cher ebenfalls zu tragen hat. 
Diese Rechtsprechungspraxis führt nach Ansicht des 
FG auf der Ebene des steuerpflichtigen Verbrauchers 
zu einem nationalen „Belastungscocktail“, der dem 
Gebot der Europäischen Mehrwertsteuer-
Systemrichtlinie, wonach umsatzsteuerliche Mehr-
fachbelastungen zu vermeiden sind, widersprechen 
könnte. 
 
Anmerkung: Steuerpflichtige sollten Grunder-
werbsteuerbescheide, in denen angesichts eines an-
genommenen einheitlichen Leistungsgegenstand 
auch Bauleistungen mit Grunderwerbsteuer besteuert 
werden, innerhalb der Rechtsbehelfsfrist von einem 
Monat mit Einspruch unter Hinweis auf das anhängi-
ge Verfahren anfechten und um Ruhen des Verfah-
rens bis zur Entscheidung des EuGH bitten. 

 


